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GRÜNE legen Denkmalschutzgesetz vor - effektiver, einfacher und
bürgernaher
Ganzheitliche Entwicklung der Städte und Regionen fördern

Das seit 1978 geltende Niedersächsische Denkmalschutzgesetz (NDG) erfüllt nach Ansicht der
Landtagsgrünen weder in seinen Begrifflichkeiten noch in seinen Regelungen die vielfältigen Ansprüche
an einen Schutz von Baudenkmalen. Deren Schutz als auch deren Nutzungsmöglichkeiten müssten
"effektiver, einfacher und bürgernaher" gefasst werden, sagte die denkmalschutzpolitische Sprecherin
Filiz Polat am Montag (heute) in Hannover. "Die Begeisterung der Eigentümerinnen und Eigentümer für
ihr Baudenkmal soll gestärkt und ihr Engagement beim Unterhalt gefördert werden."

Ein von den Grünen eingebrachter Gesetzentwurf sieht vor, den Denkmalschutz in einen Zusammenhang
mit Stadtentwicklung und Baukultur zu stellen. Dazu soll der Denkmalschutz als Ziel in der
Niedersächsischen Bauordnung verankert werden. Damit werde der wachsenden Bedeutung des
Denkmalschutzes im Zusammenhang mit der Diskussion um zukunftsfähige Entwicklungsperspektiven
niedersächsischer Städte und Dörfer Rechnung getragen.
Leerstände und eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten als Folge von Umstrukturierungen in Handel und
Gewerbe und als Folge des demografischen Wandels würden absehbar zu größer werdenden Problemen
im denkmalgeschützten Gebäudebestand führen. Gleichzeitig würden die Anforderungen an den Erhalt
historischer Bausubstanz für die regionale Identität der Bevölkerung und als Anziehungspunkte für den
Tourismus steigen. "Die ganzheitliche Entwicklung der Städte und Regionen muss gefördert werden",
forderte die Grünen-Politikerin. Dabei habe der ehrenamtliche Denkmalschutz eine wichtige Bedeutung,
seine Rolle werde mit diesem Gesetz gestärkt.
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